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Fakultätsübergreifende Einrichtungen: 

Einvernehmlich haben der Senat (17.11.2021) und das Präsidium (06.12.2021) die erste 

Änderung der Ordnung für das Göttinger Graduiertenzentrum für Neurowissenschaften, 

Biophysik und molekulare Biowissenschaften (GGNB) der Georg-August-Universität 

Göttingen in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.04.2019 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 

19/2019 S. 251 ff.) beschlossen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 NHG und § 37 Abs. 1 Satz 3 NHG sowie 

§ 26 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 6 Sätze 1 und 3 GO der Grundordnung der Georg-August-

Universität Göttingen (GO). Ebenso einvernehmlich haben der Fakultätsrat der Medizinischen 

Fakultät (21.06.2021) und der Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen (10.08.2021) die 

erste Änderung der Ordnung für das GGNB beschlossen (§§ 63 h Abs. 2 Satz 1, 41 Abs. 1 

Satz 1 NHG und §§ 63 b Satz 3, 37 Abs. 1 Satz 3 NHG sowie § 26 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 

6 Sätze 1 und 3 GO). 

 

Die folgenden außeruniversitären Einrichtungen haben der ersten Änderung der Ordnung für 

das GGNB zugestimmt (§ 26 Abs. 5 Sätze 1 und 3, Abs. 6 Sätze 1 und 3 GO): 

 Deutsche Primatenzentrum GmbH – Leibniz-Institut für Primatenforschung (Beschluss der 

Geschäftsführung vom 24.08.2021), 

 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (Zustimmung vom 

29.09.2021), vertreten durch die Geschäftsführenden Direktorinnen bzw. die 

Geschäftsführenden Direktoren 

o des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie (Zustimmung vom 17.08.2021),  

o des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (Zustimmung vom 

13.09.2021) und  

o des Max-Planck-Instituts für experimentelle Medizin (Zustimmung vom 17.08.2021). 

 

Schließlich hat der Stiftungsrat der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts die erste Änderung der Ordnung für das GGNB am 06.01.2022 genehmigt (§§ 62      

Abs. 4 Satz 1, 60 b Abs. 3 NHG, § 26 Abs. 6 Sätze 3 und 4 GO). 

 

I. Die „Ordnung für das Göttinger Graduiertenzentrum für Neurowissenschaften, Biophysik und 

molekulare Biowissenschaften (GGNB)“ wird wie folgt geändert: 

 

1.1. In § 9 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „einmal pro Jahr“ durch die Wörter „alle zwei Jahre“ 

ersetzt, nach dem Wort „statt“ wird ein Semikolon und folgender Halbsatz ergänzt: „eine 

Mitgliederversammlung zum Zwecke der Neuwahl eines Programmausschussmitglieds kann 

auf die entsprechende Mitgliedergruppe beschränkt werden“. 
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1.2. In § 11 Abs. 8 Satz 1 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 

 

II. Die erste Änderung der „Ordnung für das Göttinger Graduiertenzentrum für 

Neurowissenschaften, Biophysik und molekulare Biowissenschaften (GGNB)“ tritt am Tag 

nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-August-Universität 

Göttingen in Kraft. 

__________________________________________________________________________ 

 


